
  
 

STADT LÜCHOW (WENDLAND)  
Der Stadtdirektor 

- Az.: 231201ST:0037 - 

 Lüchow (Wendland), 08.02.2017 

Sachbearbeiter/in: Herr Kehbein 

 

Sitzungsvorlage Nr. 019/2017 ST 
 

Grunddienstbarkeit zugunsten des jeweiligen Eigentümers des Gildehauses 
(Geh-, Fahr- und Leitungsrecht) 

 

An den  beraten am: 

 
Bau- und Grundstücksausschuss                   Ö 22.02.2017 
   

 
 
Verwaltungsausschuss                   N 27.02.2017 
   

 

 
Sachverhalt mit Begründung: 
 
Mit Beschluss zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Schützenplatz“ wurde für die hin-
tere Zufahrt des Gildehauses ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgeschrieben. Um 
diese Festschreibung rechtssicher zu machen, ist die Eintragung einer entsprechenden 
Grunddienstbarkeit erforderlich. Die belastete Fläche ist in der Anlage kenntlich ge-
macht. 
Die Kosten für die Eintragung hat der Begünstigte zu tragen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Eintragung entsteht ein geringer Verwaltungsaufwand. Dieser wird nach der 
Verwaltungskostensatzung abgerechnet.   
  
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Bau- und Grundstücksangelegenheiten beschließt, dem Verwal-
tungsausschuss zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Eintragung eines Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht für den jeweiligen Eigentümer des Gildehauses.      
 
 
D.STD. 
 
 
Anlage(n) 
Wegerecht Schenk 
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